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Ueber Vorschriften für den armierten Beton.
Von Prof. F. Schule in Zürich.

kommene Ergänzung auf, andrerseits eine nach allen
Richtungen sich ausdehnende Verschärfung der frühern
Vorschriften. Das ziemlich freie Ermessen, nach welchem
konstruiert und dimensioniert werden konnte, erfährt eine
weitere EinscjSnkung; der verlangte Sicherheitsgrad bei
auf Biegung beanspruchten Bauteilen wird sowohl bei
Eisen wie bei Beton um rund 20 °/0

Die preussischen Bestimmungen vom 24. Mai 1907.
Seit dem Jahre 1904 ist eine gewisse EinheiBphkeit

in der Behandlung des Eisenbetons in Deutschland
vorhanden, dank den damals erschienenen und nicht wesentlich

von einander

verschiede- Wettbewerb für eine kath. Landkirche nebst Pfarrwohnung in Landquart.
nen „vorläufigen I. Preis. —- Motto: «Idylle». — Verfasser: Architekt Karl Scheer in Zürich.
Leitsätzen" des
deutschen
Betonvereins und der

1 Bestimmungen
für die Ausführung

von
Konstruktionen aus

Eisenbeton bei
Hochbauten" des
preussischen
Ministeriums der
öffentlichen Arbeiten.

Es ist
bekannt, dass das
Studium der
zahlreichen Fragen,
die das neue
Verbundmaterial
aufgeworfen hat,
in Deutschland
durch Vornahme
entsprechender

Versuche einer
wichtigen
Kommission übe rwie-
sen wurde; dieselbe wird noch mehrere Jahre unter
Aufwendung von beträchtlichen Staats- und Privatmitteln vollauf

beschäftigt sein, ehe sie zu einem Abschlüsse gelangt.
Um so bedeutsamer erscheint der Runderlass vom 24. Mai
1907, welcher die „Bestimmungen" von 1904 ändert. Als
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Schaubild von Kirche und Pfarrhaus von Westen.

I—I LSSZ1MMER

HEIZMATER1*

JNTERRICHTSLUK

(ANZEl

II >M I I

lAUFSTEI*

Grundriss vom

Erdgeschoss.

Masstab 1 :400.

Grund hierfür werden die auf dem Gebiete des
Eisenbetonbaues in den letzten Jahren gesammelten Erfahrungen
angeführt.

Beim Vergleich der neuen mit den nun „alten"
Bestimmungen fällt einerseits eine in mancher Hinsicht will¬

erhöht.
DieseVerschär-

fung, steht
allerdings nicht im
Einklang mit den
Bestrebungen, die
in anderen
Ländern, namentlich
in Frankreich zur
Geltung kommen
und ist kennzeichnend

für die noch
sehr verschiedenen

Anschauungen

der technischen

Kreise. Es
geht auch daraus
sehr klar hervor,
welchen Nutzen
eingehende
Studien und
Untersuchungen, wie
das Sammeln von
Erfahrungen für
eine endgültige
Aufklärung ha-
ben, und es wäre,
sehr zu wünschen,
wenn die in

Preussen gemachten Beobachtungen, welche die Verschärfung

der Vorschriften veranlasst haben, der Oeffentlichkeit
nicht vorenthalten würden.

In Band XLIII der „Schweiz. Bauzeitung" S. 211 ist
in kurzem das Wesentliche aus den deutschen „Leitsätzen"
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Grundriss von den

Emporen und dem

Obergeschoss der

Pfarrwohnung.

besprochen worden. Die neuen Bestimmungen enthalten
über Prüfung, Ausführung und Abnahme Angaben, welche
die Aufgabe und den Standpunkt der Baupolizei genauer
feststellen und eine offizielle Kontrolle eingehender zu
gestalten ermöglichen. Mancher Eisenbetonunternehmer wird
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